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RS OGH 1977/10/13 6Ob633/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1977

Norm

ABGB §824

Rechtssatz

Nur zu wissen, daß seinerzeit ein Testament errichtet wurde, ohne zu wissen, daß es noch existiert, und ohne die

Möglichkeit, in das Testament, dessen Inhalt dem Scheinerben nicht bekannt war, Einsicht zu nehmen, kann seine

Gutgläubigkeit nicht ausschließen.
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